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 Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 

Unternehmens 
 

1.1 
  

Produktidentifikator 

   Stoffname / Handelsname: Hände-Desinfektionsmittel 
 Artikel-Nr.: 95000,950019500295003,95004 
 EG-Nr.:  
 CAS-Nr.:  
 REACH-Registrierungsnr.:  
Andere Bezeichnungen:   

 

1.2 
 

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs . 

 Relevante identifizierte Verwendungen: 
  Zur Hände-Desinfektion 
 

1.3 
 

 

 

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Hersteller / Lieferant 

   Nannerl GmbH & Co KG 
Gewerbestraße 7 
5102 Anthering 
Tel.: +43 662 661046 0 
Fax:  +43 662 661046 899 
Mail: info@nannerl.at 

 

1.4 
 

Notrufnummer 

   Österreich: +43 1 406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale [VIZ]) 

Deutschland: +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf München) 
 

 
 

 
  
 Abschnitt 2: Mögliche Gefahren  
 

2.1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
 
Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
  

2.2  Kennzeichnungselemente 

 

   Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008   
 

   Piktogramm: 
 

     
       GHS02                 GHS07 
 
Signalwort: Gefahr 



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
 

 
  

   
Erstellt am: 31.03.2020    
Überarbeitet am :    
Gültig ab:1.04.2020    
Version:   1.01  Ersetzt Version:  
 
 

 
Seite : 2 / 9 

 

 

   Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung 
 

enthält:  
 

   Gefahrenhinweise: 
 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

   
   Sicherheitshinweise: 
 P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.  
        Nicht rauchen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
         Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen  
        Vorschriften. 
 

 

 

   Weitere Kennzeichnungselemente 

   
     
 

2.3 
 

Sonstige Gefahren 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: nicht anwendbar 
 

 
 
  
 Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  

 
 

3.2 Gemische 

    Stoffname: Ethanol 
EG-Nr.: 200-578-6 CAS-Nr. : 64-17-5 Index-Nr.: 603-002-00-5 REACH-Registrierungsnr.:             

      Anteil : 73,4    %  
   Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:  
Flam. Liq. 2, H225, F: R11 

 

      Stoffname: Wasserstoffperoxid 
EG-Nr.: 231-765-0 CAS-Nr. : 7722-84-1 Index-Nr.: 008-003-00-9 REACH-Registrierungsnr.: 01-2119485845-22           

      Anteil : 0,15    %  
   Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:  
R5, O; R8, C; R35 Xn; R20/22 

 

      Stoffname: Glycerol 
EG-Nr.:200-289-5 CAS-Nr. :  Index-Nr.: 56-81-5 REACH-Registrierungsnr.:             

      Anteil : 2,1     %  
   Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:  

Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt. 
 

         (Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen) 
 

 
  
 Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme 
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Nach Einatmen Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 

    

Nach Hautkontakt Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt 

konsultieren. 
  

Nach Augenkontakt Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei 

anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
     

Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden 

Wasser nachtrinken. 
    

 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  
   Augenreizung 

 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

   Behandlung gemäß Beurteilung des Zustands des Patienten durch den Arzt. Symptomatische Behandlung. 
 
 
  
 Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
 

5.1 
 

Löschmittel  
   Geeignet: Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl, Alkoholbeständiger Schaum 
 Ungeeignet: Wassevollstrahl 

 

5.2 

 
 

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

   Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Sauerstoff 
 

 

5.3 

 
 

Hinweise für die Brandbekämpfung  
   Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
Vollschutzanzug tragen. 
 

 
 
  
 Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 

6.1 
 

 
 
 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

   Zündquellen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen. Schutzausrüstung tragen.  
Ungeschützte Personen fernhalten. 

6.2 

 

 
 

Umweltschutzmaßnahmen  
   Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die 
Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

 

6.3 
 

 
 
 

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

   Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 

 

6.4 

 

Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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  Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung  
 

7.1 
 

 

 
 

 
 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

  

Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen 
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. 

 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 

   
   

Angaben zu den Lagerbedingungen 

   

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
Behälter dicht geschlossen halten. 
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
Empfohlene Lagertemperatur: 20 °C. 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

   Lösungsmittelbeständigen und dichten Fußboden vorsehen. 

   
Lagerklasse:   
DE: TRGS 510 

    

 

7.3 

 
 
 

Spezifische Endanwendungen 

   
Branchen- und sektorspezifische Leitlinien 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 
 

 
  

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche 

Schutzausrüstung  
 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte 
Arbeitsplatzgrenzwerte  

 

CAS: 64-17-5 Ethanol 

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 380 mg/m³, 200 ml/m³ 
4(II);DFG, Y 

        MAK (Österreich) Kurzzeitwert: 3800 mg/m³, 2000 ml/m³ 
Langzeitwert: 1900 mg/m³, 1000 ml/m³ 

 
CAS: 7722-84-1 Wasserstoffperoxid 

             MAK (Österreich) Kurzzeitwert: 2,8 mg/m³, 2 ml/m³ 
Langzeitwert: 1,4 mg/m³, 1 ml/m³ 

 
CAS: 56-81-5 Glycerin 

 

       AGW (Deutschland) Langzeitwert: 200 E mg/m³ 2 (I);DFG, Y 
 
Rechtsvorschriften 

AGW (Deutschland): TRGS 900 

MAK (Österreich): GKV 2018, 254. Verordnung, 24.9.2018, Teil II 
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. 
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, ist ein 
geeigneter Atemschutz zu tragen. 
 

 
 
 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung 
 

   
Augen- / Gesichtsschutz 

   
Schutzbrille [EN 166] 
 

   Hautschutz 
Im Normalfall nicht erforderlich. 

 

   

Atemschutz 

 

Im Normalfall nicht erforderlich. 
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 

 
  Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition   

   
  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen 

 
 
 
  Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  
 

9.1 
 

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
    Aussehen 

  - Aggregatzustand: 
- Farbe : 

 
Flüssig 
Farblos 

Geruch :  Alkoholartig 
Geruchsschwelle : Nicht bestimmbar 
pH-Wert : Nicht anwendbar 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Nicht bestimmbar 
Siedebeginn und Siedebereich : 78 °C (CAS: 64-17-5 Ethanol) 
Flammpunkt : 19 °C (DIN 51755) 
Verdampfungsgeschwindigkeit : Nicht bestimmt 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar 
untere Explosionsgrenze: 
obere Explosionsgrenze: 

3,5 Vol % (CAS: 64-17-5 Ethanol) 
15 Vol % (CAS: 64-17-5 Ethanol) 

Dampfdruck : Nicht bestimmbar 
Dampfdichte : Nicht bestimmt 
relative Dichte : Nicht bestimmt 
Löslichkeit(en) : In Wasser vollständig mischbar. 
Verteilungskoeffizient:  
n-Octanol/Wasser : 

Nicht bestimmt 
Nicht bestimmt 

Selbstentzündungstemperatur : Nicht bestimmt 
Zersetzungstemperatur : Nicht anwendbar 
Viskosität : Nicht bestimmt 
explosive Eigenschaften :  Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung 

explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. 
oxidierende Eigenschaften : Nicht anwendbar 
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9.2 
 

 

 

Sonstige Angaben 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 
 
  
  Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität  
 

10.1 
 

Reaktivität  
    Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

 

10.2 
 

Chemische Stabilität 

    Stabil unter normalen Bedingungen 
 

10.3 
 

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

   Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

10.4 
 

Zu vermeidende Bedingungen 

    Zündquellen fernhalten – nicht Rauchen. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
            Siehe auch Abschitt 7. 
 

10.5 
 

Unverträgliche Materialien 

    
 

10.6 
 

Gefährliche Zersetzungsprodukte 

   Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 
 
 
  
  Abschnitt 11: Toxikologische Angaben  
 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
     Es liegen keine toxikologischen Befunde zu diesem Gemisch vor. 

    

 
 
 

akute Toxizität 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
schwere Augenschädigung/-reizung 
Verursacht schwere Augenreizung. 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Keimzell-Mutagenität 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Karzinogenität 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Reproduktionstoxizität 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
 



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
 

 
  

   
Erstellt am: 31.03.2020    
Überarbeitet am :    
Gültig ab:1.04.2020    
Version:   1.01  Ersetzt Version:  
 
 

 
Seite : 7 / 9 

 

 Symptome und Wirkungen (verzögerte und chronische) mit Angaben der 

Expositionswege 
auch: Informationen über Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung 
 
 

 
  
  Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben  
 

12.1 Toxizität 

   Es liegen keine ökotoxikologischen Daten zu diesem Gemisch vor. 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

12.4 Mobilität im Boden 

   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

12.5 
 

Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung 

  Nicht anwendbar. 
 

12.6 
 

Andere schädliche Wirkungen 

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

 
 
  
 Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung  
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

 

 Behandlung verunreinigter Verpackungen 

   Abfälle müssen unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften beseitigt werden. 

 
 
Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) 

   
55374 Lösemittel-Wasser-Gemische ohne halogenierte Lösemittel 
18715 Verpackungsmaterial mit schädlichen Verunreinigungen oder Restinhalten, vorwiegend anorganisch 

 

 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 

   Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. 
 

 einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen 

    
 
 

  
 Abschnitt 14: Angaben zum Transport 
 

 

14.1 

 

UN-Nummer 

    
UN1170 
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14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

   
 ADR/RID   

 1170 ETHANOL, Lösung 
 

   
 IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR  
   ETHANOL, solution 

 

14.3 Transportgefahrenklassen 
  Klasse 3  
 

14.4 Verpackungsgruppe 
  II 
 

14.5 Umweltgefahren 

    
Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe 
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:  ja  /  x nein 
Marine Pollutant:   ja  /  x nein 

 

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender 
  Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe 

 
 
 
  
 Abschnitt 15: Rechtsvorschriften  
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 

Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch   
 

    Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine  

    Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

 
 

   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
 Enhält organische Stoffe nach 5.2.5 
 

 

    
  
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

   
 Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
 

 
 
  
 Abschnitt 16: Sonstige Angaben  
 

             

 
 

   

Änderungen gegenüber der letzten Version 
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Abkürzungen 

 

AGW= Arbeitsplatzgrenzwert 
MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration 
NOEL = No Observed Effect Level 
NOEC  = No Observed Effect 
Concentration LC = letal 
Concentration 
EC50 = half maximal effective 
concentration log POW  = 
Oktanol/Wasser Verteilungskoeffizient 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
ATE: Schätzwert Akuter Toxizität 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
IOELV = indicative occupational exposure limit 
values Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – 
Kategorie 2 
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2 

 

 

   

 

Literaturangaben und Datenquellen 
   

 
 

   
Methoden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der 
Informationen zum Zwecke der Einstufung verwendet wurden 
    

 

   
Wortlaut der Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 bis 
15 Bezug genommen wird  

 
 

 

 

   
Schulungen für Arbeitnehmer 

    
 

 
 

   

Weitere Informationen 

    

 


